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keine Gewinnabsicht. Worin der wirtschaŌliche oder finanzielle Schaden für das Land Tirol liegen soll 
oder liegen kann ist ebenso wenig nachvollziehbar wie beim Vertragspartner. 

Das Land Tirol ist der AuŌraggeber, somit ist davon auszugehen, dass der Inhalt des Vertrages in großen 
Teilen durch den Geldgeber und AuŌraggeber vorgegeben wurde, sich hier auf eine 
„Geheimhaltungsklausel“ zu berufen und diese weder inhaltlich zu veröffentlichen, noch zu erklären 
warum sie denn notwendig sein sollte, widerspricht direkt dem IFG. Hier muss ganz klar schon die 
Zulässigkeit einer solchen Klausel hinterfragt werden. Auf diese Weise könnte quasi jeder Vertrag – so 
eindeuƟg ein solcher auch dem IFG unterliegen mag – „geheim gehalten“ werden. Genau dies soll das 
IFG ja verhindern.  

Zumindest der erste Vertrag wurde auch miƩels einer öffentlichen Ausschreibung vergeben, das 
Ergebnis geheim zu halten war schon damals und ist im Lichte des IFG völlig befremdlich. 

Sollten sich im Vertrag tatsächlich „unternehmensinterne KalkulaƟonsgrundlagen“ finden und diese 
auch tatsächlich „Betriebsgeheimnisse“ darstellen – etwas das ich klar bezweifeln muss, da auch solche 
KalkulaƟonsgrundlagen, so sie sich im Vertrag finden, ja offensichtlich hochrelevant sind für den Einsatz 
erheblicher öffentlicher MiƩel – könnten diese ja geschwärzt werden. Ich gehe davon aus, dass die 
wichƟgen KalkulaƟonen vom Land Tirol als AuŌraggeber vorgenommen wurden. Man kann ja nicht 
eine Dienstleistung bestellen/vereinbaren und vergeben, ohne selbst die Eckpunkte („PflichtenheŌ“) 
zu kennen und zu kommunizieren?  Dass dies einen unverhältnismäßigen Aufwand iSd. §9 Abs. 2 IFG 
darstellen soll, ist nicht nachvollziehbar. 

Da es um eine komplexe Materie geht und um viel Geld, ist nachvollziehbar, dass die Verträge 
„umfangreich“ sind könnten. Dass dieser Umfang für sich aber bereits den unverhältnismäßigen 
Aufwand erklären soll ist völlig unverständlich. Auch diese Ansicht widerspricht dem IFG fundamental, 
ein Vertrag muss also quasi nur lang genug sein, eventuell eine „Geheimhaltungsklausel“ enthalten und 
stellt dann schon für sich einen unverhältnismäßigen Aufwand dar? 

Die Veröffentlichung der Verträge fällt auch nicht in ein laufendes Ausschreibungs- oder 
Vergabeverfahren. Es ist nicht anzunehmen, dass bei der Neuvergabe 2030 die Zahlen aus dem Jahr 
2010 oder 2020 noch relevant sind, insbesondere da die Parameter und Qualitätsvorgaben sich über 
Jahrzehnte ja besƟmmt verändern und das System an den aktuellen Stand der medizinischen und 
technischen WissenschaŌ angepasst werden muss, und nicht jahrzehntelang „gleich bleiben kann“. 

Gemäß §4 Abs. 1 TiRDG hat der Abschluss eines Vertrages gemäß §3 Abs. 3 TiRDG (ebenjene zwei 
Verträge um welche die Anfrage sich dreht) nur nach „Durchführung eines transparenten, nicht 
diskriminierenden Verfahrens zu erfolgen, in dem der wirtschaŌlich und fachlich am besten geeignete 
Bieter nach objekƟven Kriterien ausgewählt wird“. Weder das Verfahren und nach der vorliegenden 
Rechtsansicht der Behörde auch nicht das Ergebnis dieses Verfahrens sind öffentlich – im Gegenteil 
werden sie akƟv geheim gehalten. Wie das der Erfordernis der „Transparenz“ entsprechen kann und 
wie ein am gesellschaŌlichen Diskurs teilnehmender Staatsbürger dies überprüfen können soll ist hier 
mehr als nur fraglich. 

Ein Vertrag nach §3 Abs. 3 TiRDG muss gemäß §4 Abs. 2 TiRDG einige BesƟmmungen per Gesetz 
jedenfalls enthalten. Alleine diese taxaƟv per Gesetz geforderten Vertragsinhalte sind in jedem Fall zu 
veröffentlichen und seien hier konkret erwähnt: 

a) die Aufgaben und den Leistungsumfang der ReƩungseinrichtung, 
b) die Vergütung, die die ReƩungseinrichtung für die erbrachten Leistungen erhält, 
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c) die Art der Abrechnung der erbrachten Leistungen der ReƩungseinrichtung mit den zur 
Kostentragung Verpflichteten, 

d) die Qualität und die Verfügbarkeit des Personals und der ReƩungsmiƩel, 
e) den ständigen BereitschaŌsdienst und die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, 
f) die Festlegung und die Einhaltung einer besƟmmten Frist von der Alarmierung bis zum 

Ausrücken eines ReƩungsfahrzeuges oder eines Hubschraubers, 
g) die Dauer des Vertragsverhältnisses, wobei Verträge nur befristet abgeschlossen werden 

dürfen, 
h) die Verpflichtung, mit der zentralen Landesleitstelle zusammenzuarbeiten und auf deren 

Anordnung die Hilfeleistung gegenüber jedermann umgehend zu erbringen, 
i) die Verpflichtung, die konƟnuierliche EinsatzbereitschaŌ und den Einsatzstatus der 

ReƩungsmiƩel für die NoƞallreƩung und den qualifizierten Krankentransport durch die zentrale 
Landesleitstelle überwachen zu lassen, 

j) die Verpflichtung, einsatztakƟsche Bereitstellungsstandorte für die ReƩungsfahrzeuge der 
NoƞallreƩung in Abhängigkeit von der Systemauslastung und der zu erwartenden 
Einsatznachfrage von der zentralen Landesleitstelle temporär zuweisen zu lassen, 

k) die Verpflichtung, mit dem Ärztlichen Leiter ReƩungsdienst zusammenzuarbeiten, die im § 7 
angeführten Überprüfungen und Überwachungen durch den Ärztlichen Leiter ReƩungsdienst 
zu dulden und den Anregungen und Empfehlungen des Ärztlichen Leiters ReƩungsdienst Folge 
zu leisten, 

l) die medizinische DokumentaƟonspflicht, die Verpflichtung zur Mitwirkung an landesweiten 
Maßnahmen der Qualitätssicherung und die Mitwirkung an der einheitlichen LeistungsstaƟsƟk 
für den öffentlichen ReƩungsdienst in Tirol und an der GesundheitsberichterstaƩung, 

m) Vertragsstrafen (Pönale), 
n) Sicherstellungen, 
o) die Verpflichtung, sich hinsichtlich der vertragsgegenständlichen Leistungen der 

Gebarungsprüfung durch einen von der Landesregierung beauŌragten WirtschaŌsprüfer zu 
unterwerfen. 

 

Weshalb die Behörde es für notwendig erachtet, den „Mehrwert“ oder „Erkenntnisgewinn“ der 
Veröffentlichung eines offenkundig dem allgemeinen Interesse unterliegenden Vertrages (medial 
kolporƟert sind hier über 40 Millionen pro Jahr) in Frage zu stellen, erschließt sich mir ebenso wenig. 

 

Weiter möchte ich darauf aufmerksam machen, dass mir als Antragssteller seitens der Behörde am 
30.9.2025 (4 Wochen und ein Tag nach Antragstellung) erst auf Nachfrage mitgeteilt wurde, dass mir 
die InformaƟon nicht erteilt wird, und meinem Antrag auf Bescheidausstellung für diesen Fall 
entsprochen wird. Dies wurde mit der zweimonaƟgen Frist zur Bescheiderstellung nach §11 Abs. 1 IFG 
begründet. Weshalb §11 Abs. 1 IFG die eigentlich relevante Normierung in §8 Abs. 1 quasi „ungülƟg“ 
machen sollte, wurde nicht erläutert und ergibt sich auch nicht aus dem Gesetz. Viel mehr ist es 
zumindest hinterfragenswürdig, weshalb die einfach Antwort „InformaƟon wird verweigert“ über 4 
Wochen dauert, während §8 Abs. 1 IFG ganz klar von „ohne unnöƟgem Aufschub“ spricht. Ein quasi 
„grundsätzliches“ Abwarten seitens der Behörde bis zum möglichst letzten Tag (oder darüber hinaus) 
der gesetzlichen Frist, ist eben gerade nicht im Sinne des Gesetzes. (siehe Beilagen 1, 2 und 3 zur 
Beschwerde) 

 




